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Zum Angriff des amerikanischen Senators Kilgore auf die Schweiz

Fair play?

Erfolgreiche Strafverfolgungsmethoden
im Kanton Aargau

Die Basler führten ein Strafverfahren
gegen eine Frau wegen eines
Diebstahls. Da die Frau bestritt, und da die
Beweise nicht hinreichten, wurde die
Untersuchung eingestellt. Hierauf wurde
die Frau dem Bezirksgericht Z. im fort-
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Gebrüder Früh 1. Stock Konzertlokal

schrittlichen Kanton Aargau zugeführt,
da dort auch noch tJwas gegen sie
anhängig war. Was den Baslern nicht
gelungen war, gelang den Aargauern. Sie
brachten die Frau zu einem umfassenden

Geständnis. Den Baslern wurde
dieser Erfolg vom Bezirksgerichtspräsidenten

von Z. mit folgenden Worten
unter die Nase gerieben:
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«Die Angeschuldigte hat bei mir,
auch hinsichtlich ihres Basler Falles, ein
volles Geständnis abgelegt, nachdem
ich sie an der bei jeder Mutter
verwundbaren Stelle, nämlich am Mutter-
hsrzen, angepackt hatte!»

Däwäg hätt me's au bi uns solle
mache. Me isch halt aifach z'zimperlig
z'Basel. Xandi
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